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5. Nach S 10 a.a. ©. unterliegt die Bepflanzung vder anderweite Be- 

feftigung, jowie die gänzliche oder theilweife Befeitigung der in Gemäßheit des 
S 6 an die Üferbefiger übereigneten Anlandungen, jowie der in $ 8 aufgeführten 
Anlandıngen, Sandbänfe, Feljen, Infeln oder vortretenden Uferftredten der Ge- 
nehmigung der Strombauverwaltung. Diejelbe kann die Bepflanzung mit Weiden 
und die Unterhaltung dev Weidenpflanzungen verlangen und, falls diefen Ber- 
langen binnen der geftellten Frift nicht ftattgegeben wird, Bepflanzung und 
Pflanzungsimterhaltung felbjt vornehmen. Thut fie dies, jo fteht ihr die Nugung 
der Pflanzung zu; jedoch ift ein die gemachten Aufwendungen überfteigender Er: 
trag dem Uferbeftiger zu überweifen, der indefjen feine Rechnungslegung fordern 
darf. Erftattet er die durch die Nußung nicht gedeckten Aufwendungen und 
übernimmt er die künftige ordnungsmäßige Unterhaltung, falls nöthig unter aus- 
veichender Sicherftellung, jo ift ihm die Unterhaltung und Nußung der Pflanzung 
wieder zu überlafjen. 

6. Den Beamten und den mit Legitimation derjelben verjehenen Beauf- 

tragten der Strombauverwaltung it das Betreten aller Anlandungen, Sand» 
bänfe, Snjeln, fowie der Ufer jelbft, das Seten von Stations- und Fetpunkt- 

jteinen, jowie von Schiffahrts- und fonftigen Merkzeichen zu dienftlichen Zwecken 

jederzeit gejtattet. Soweit nicht Gefahr im VBerzuge ift, hat dem Seßen der 
Merkzeichen u. f.w. die Anhörung der Befiger vorauszugehen. Entjtehen durch 

die erwähnten Handlungen Befchädigungen, jo hat der Uferbefiger auf Erfah des 

Schadens Anfpruch. 

2. Beichränfungen im Anterefje der Deiche uud der Hocdwafjerabführung. 

Auf dem Gebiete des Deichrechts ift Nachjtehendes hervorzuheben: 

1. innerhalb der Deichverbände legt $ 20 des Deichgejeges vom 28. Januar 
1848 den Eigenthümern der eingedeichten Grundftüce und Borländer die Ver: 
pflichtung auf nach Anordnung dev Deichbehörde dem Berbande den zu Schuß: 
und Melivrationsanlagen erforderlichen Grund und Boden gegen Vergütung ab- 
zutreten. 

2. Nach $ 21 de3 Deichgefeges und $ 20 der Allgemeinen Bejtimmmmgen 
für künftig zu exlaffende Deichjtatute vom 14. November 1853 Eönnen und follen 
den Vorlandsbefizern ftatutarifch gewiffe Verpflichtungen auferlegt werden, welche 
fich) auf das Lagern von Verbandsmaterialien und deren Transport, die Vicht- 

beftellung des Vorlandes in einer beftimmten Entfernung vom Deichjuße, die 
Entfernung von Flügeldeichen, hochftämmigen Bäumen und fonftigen Anlagen im 
Borlande, welche Hochwaffer und Eisgang in jchädlicher Weife bejchränfen und auf 

die Unterlaffung von Pflanzungen auf vorjpringenden Landecken beziehen. 
Weitere Eigenthumsbefchränfungen enthalten die SS 18, 19 und 22 der 

Allgemeinen Beitimmungen. 
3. Nach S 24 de3 Deichgefeges kann für alle Deiche, auch für diejenigen, 

welche einem Deichverbande nicht angehören, eine Benubung unterfagt oder be- 
fchränft werden, welche die Widerftandsfähigfeit der Deiche zu fcehwächen ge- 

eignet ift.
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Am Sntereffe dev Hochwafferabführung tft: 
1. Durch das Deichgefeg jede Aenderung des Ueberjchwenmungsgebietes 

duch Errichtung von Deichen oder deichähnlicher Anlagen von behördlicher Ge- 
nehmigung abhängig gemacht. ; 

2. Durch BVolizeiverordnung können für Baulichfeiten innerhalb des Ueber- 
fchwenmungsgebietes befondere Bedingungen aufgeftellt werden. 

3. Durch Bolizeiverordnung kann allgemein die Anlage von Strauch und 
Baumpflanzıngen einfchlieglich der Nachzucht von Unterholz innerhalb des Hoch- 
wafjerabflußgebietes von polizeilicher Genehmigung abhängig gemacht werden. 

4. Bei gemeiner Gefahr find die Polizeibehörden berechtigt, die Befeitigung 
bereit3 vorhandener Baulichkeiten und Pflanzungen zu fordern bezw. mit den 
ihnen zu Gebote ftehenden Zwangsmitteln herbeizuführen. °*) 

VI. Bekämpfung der Socdhmafler- und Eisgefahren. 

1. Der Narhrichtendienft. 

Die Bekämpfung von Eisgang und Hochwaffer läßt fi) mit Erfolg 
nur durchführen, wenn die gefammten Maßnahmen einheitlich von einer Stelle 
geleitet werden, bei welcher auch alle Mittheilungen über die Entwicklung der 
Stromverhältniffe auf der gefammten Strede vechtzeitig und regelmäßig ein- 

laufen. Von befonderer Wichtigkeit ift dabei die ungefäumte Kenntnignahme 
aller außergewöhnlichen Veränderungen der Eisdede und des Wafjeritandes an 
dem oberen Flußlaufe, welcher dem preußischen Staatsgebiete nicht angehört. 

Sobald an den wuffischen PBegeln zu Zawichoft, Warjchau, Zafroczyn und 
Block ein nennenswerthes Steigen des Wafjerftandes eintritt, oder jonjtige er- 
hebliche Momente die Verbreitung einer bezüglichen Nachricht für die Bewohner 
de8 Weichjelgebietes wichtig erfcheinen Lafjen, werden von dem Deutjchen General 
fonfulat in Warfjcehau in beftimmten Zeiträumen telegraphifche Mittheilungen an 
das Telegraphenamt in Thorn abgegeben und von dort aus alsbald an die ver- 
fehiedenen Nemter weiter befördert‘ Die telegraphiiche Mittheilung erfolgt jo 
lange, bis der Wafjerftand bei Warfchau bis unter 1,6 m am dortigen Pegel 
gejunfen tft. 

Ferner werden von der Defterreichifchen Begelftation Chwalowice täglich 
telegraphifche Meldungen an das Telegraphenamt in Thown gegeben: 

a) fobald der Wafjerftand eine Höhe von 3,5 m erreicht hat bis derjelbe 
wieder unter 3,0 m gefunfen ift, 

b) ohne Rücficht auf die Höhe des Wafjerftandes in allen Fällen, in welchen 
das Wafjer in 24 Stunden um mehr als 0,5 m gejtiegen ift, 

ce) bei bejonderen Ereigniffen, wie bei Bildung einer Stopfung und der- 
gleichen. 

Auch jeitens der Wafjerbauinfpektoren in Thorn, Kulm und Marienwerder 
werden Nachrichten bei den betreffenden Telegraphenämtern aufgegeben, jobald 

°) Bergl. den Nunderlaß des Minifters für Landwirthfchaft, Domänen und Forjten 

vom 23. Dftober 1897 — M. BL f. d. i. Berw. ©. 279.


